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Türkei

Bis zu welchem Alter gilt man als Kind bzw. Jugendlicher?
Der Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren, der nicht mehr der Schulpflicht unter-
steht, gilt als Jugendlicher. (Türkisches Zivilgesetzbuch Nr. 4721 veröffentlicht im Amts-
blatt Nr. 24607 vom 08.12.2001)
Art. 11: 
Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein. Durch Eheschließung 
wird die Volljährigkeit erlangt.
Art. 12: 
Ein Minderjähriger, der das 15. Lebensjahr vollendet hat, kann auf eigenen Wunsch und 
mit Zustimmung der Eltern gerichtlich die Volljährigkeit erlangen.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt an öffentlichen Plätzen (Straßen, Parks) 
ohne Begleitung Erwachsener gestattet? 
Ab welchem Alter?
Hierzu gibt es keine Bestimmung oder keinen Artikel, der dies verbietet.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten (z. B. 
Orte, an denen sich Prostituierte aufhalten) gestattet? 
Welche Orte gelten als jugendgefährdend?

„Bestimmungen für Prostituierte und Bordelle sowie die Verordnung über die Bekämp-
fung von Geschlechtskrankheiten aufgrund von Prostituti-

on“ veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 10786 vom 19.04.1961
Art. 77: Der Zutritt von Personen, die jünger als 18 Jah-

re sind, und Schülern in Schuluniformen zu 
Bordellen ist verboten.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt 
in Gaststätten, Restaurants gestattet? 

Ab welchem Alter?
Hierzu gibt es keine Bestimmung oder keinen Arti-
kel, der dies verbietet.

Ist Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt 
in Nachtbars, Nachtclubs oder vergleichbaren 
Vergnügungsorten gestattet?
Ab welchem Alter?
„Bestimmungen über die Rechtsgrundlagen 
für die Erteilung von Genehmigungen für Stät-

ten mit Alkoholausschank“ veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 18453 vom 09.07.1984 
(Änderung 05.10.1984 - 84/8631 K.)
Art. 15:  An Stätten mit Alkoholausschank ist die Abgabe von Alkohol an Personen verbo-
ten, die derart betrunken sind, dass sie nicht mehr die Kontrolle über sich selbst haben. 
Vorbehaltlich Art. 19, Abs. A des Gesetzes Nr. 2634 zur Förderung des Tourismus ist 
der Zutritt zu diesen Stätten für Kinder unter 18 Jahren selbst in Begleitung der Eltern, 
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Erziehungsberechtigten oder des Vormunds und die Abgabe von Alkohol jeder Art an Ju-
gendliche unter 18 Jahren verboten. Kindern unter 18 Jahren ist der Zutritt zu Stätten mit 
Alkoholausschank (ausgenommen Bars, Nachtlokale, Kneipen und Ähnliches), die die 
vom höchsten örtlichen Beamten festzulegenden Kriterien erfüllen, unter der Voraus-
setzung gestattet, dass sie sich in Begleitung der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
befinden und kein Alkohol an sie abgegeben wird.

Ist Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen gestattet? 
Ab welchem Alter?

Hierzu gibt es keine Bestimmung oder keinen Artikel, der dies verbietet.

Ist die Abgabe von Branntwein oder anderen alkoholischen Getränken (Wein, Bier 
etc.) an Kinder und Jugendliche gestattet? 
Ab welchem Alter?

Änderungsgesetz zum „Gesetz Nr. 4619 zum Monopol von Alkohol und alkoholhaltigen 
Getränken“ veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 24193 vom 20.01.2001
Art. 3: 
Werbung für Alkohol jeder Art, einschließlich Bier und Wein, im Fernsehen, Kabelfernse-
hen und Rundfunk: Der Verkauf oder die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken zwecks 
Genusses oder Mitnahme an Personen unter 18 Jahren an Stätten, an denen Alkohol 
verkauft wird, und an allen öffentlichen Handelsplätzen ist verboten. Händler mit einer 
entsprechenden Genehmigung können alkoholhaltige Getränke verkaufen.

Welche Beschränkungen gibt es beim Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen? 
Welche Altersabstufungen gibt es?

Altersbegrenzungen für Filme werden durch eine zuständige Stelle festgesetzt und in 
Filmplakaten und in den öffentlichen Kinos wird auf diese Begrenzungen hingewiesen.

Ist Kindern und Jugendlichen der Besuch öffentlicher Spielhallen gestattet? 
Ab welchem Alter?

Änderungsgesetz Nr. 4771 zu verschiedenen Gesetzen veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 
24841 vom 09.08.2002
Art. 12: 
Vorbehaltlich gesetzlicher Ausnahmeregelungen ist die Beschäftigung von Personen 
unter 18 Jahren an öffentlichen Stätten der Vergnügung, des Spiels, des Alkoholaus-
schanks und ähnlichen Stätten, deren Eröffnung einer Genehmigung bedürfen, verbo-
ten.
Der Zutritt zu Stätten mit Alkoholausschank wie Bars, Nachtlokalen, Casinos, Kneipen, 
Cafés und ähnlichen Spielstätten ist für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, selbst in Begleitung der Eltern und Erziehungsberechtigten polizeilich 
untersagt.

Ist Kindern und Jugendlichen das Rauchen in der Öffentlichkeit gestattet? 
Ab welchem Alter?

„Gesetz Nr. 4207 zur Verhinderung von Schäden durch Tabak und Tabakprodukte“ ver-
öffentlicht im Amtsblatt Nr. 22829 vom 26.11.1996
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Art. 2: 
Das Rauchen von Tabak und Tabakprodukten ist in Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens, der Lehre und Kultur, geschlossenen Sporthallen, öffentlichen Verkehrsmitteln 
jeder Art und ihren Wartesälen, Einrichtungen des öffentlichen Dienstes mit geschlosse-
nen Räumen, in denen mehr als fünf Personen beschäftigt werden, verboten.
Art. 3: 
Der Verkauf von Tabak und Tabakprodukten ist an Personen unter 18 Jahren untersagt.

Welche Beschränkungen gibt es, wenn ausländische Jugendliche kurzzeitig gegen 
Bezahlung arbeiten wollen, um ihre Reisekasse aufzubessern? 
Ab welchem Alter ist es ihnen gestattet zu arbeiten?
Gibt es die Möglichkeit der so genannten „Working Holiday“?

„Gesetz Nr. 4817 über die Erteilung von Arbeitserlaubnissen für Ausländer“ veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 25040 vom 06.03.2003
Art. 4: 
Ist in den bi- und multilateralen Abkommen, von denen die Türkei Vertragsstaat ist, 
nichts Gegenteiliges vorgesehen, müssen Ausländer vor der Aufnahme selbständiger 
und nichtselbständiger Arbeit eine Erlaubnis beantragen.
Art. 8: 
Ist in den bi- und multilateralen Abkommen, von denen die Türkei Vertragsstaat ist, 
nichts Gegenteiliges vorgesehen, kann den Ehegatten und Kindern von Staatsangehö-
rigen von EU-Mitgliedstaaten und von Staatsangehörigen von Nicht-EU-Mitgliedstaaten 
sowie Ausländern, die sich zu Forschungs- und kulturellen Zwecken für mehr als einen 
Monat und zu Sportzwecken für mehr als vier Monate vorübergehend in der Türkei auf-
halten, ohne die Einhaltung der in diesem Gesetz vorgesehenen Frist eine Arbeitser-
laubnis erteilt werden.

Ist Kindern und Jugendlichen das Trampen/per Anhalter fahren gestattet?
Ab welchem Alter?

Hierzu gibt es keine Bestimmung oder keinen Artikel, der dies verbietet. 

An welche Einrichtungen können sich Kinder und Jugendliche bei auftretenden 
Problemen in Ihrem Land wenden?

Hierzu gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen. Kinder und Jugendliche, die mit 
Schwierigkeiten konfrontiert werden, die die Polizeikräfte betreffen, können sich an die 
nächste Polizei- oder Gendarmeriewache wenden.

Welche Bestimmungen gibt es bezüglich des Mitführens von Messern, Kampfgerä-
ten (Pfeil und Bogen, Degen etc.) und Waffen? 
Welche Altersbeschränkungen gibt es?

„Gesetz Nr. 6136 über Feuerwaffen, Messer und andere Geräte“ veröffentlicht im Amts-
blatt Nr. 8458 vom 15.07.1953 (Änderung 12.05.1988-3448/1.md.) 
Art. 2: 
Vorbehaltlich der Bestimmungen des „Gesetzes Nr. 6551 über die Aufhebung der Be-
schränkungen für Waffen und Zubehör mit Schießpulver und Sprengstoff sowie für 
Jagdausrüstungen“ und der Käufe aus dem Ausland durch die Behörde zur Entwicklung 
und Förderung der Rüstungsindustrie zur Deckung des Bedarfs des Ministeriums für Na-
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tionale Verteidigung, der Gendarmeriegeneralkommandantur, des Generaldirektorats 
für Sicherheit und des Staatssekretariats des Nationalen Nachrichtendienstes und von 
natürlichen Personen, die gemäß diesem Gesetz berechtigt sind, Waffen zu tragen, ist 
die Einfuhr von Feuerwaffen und deren Munition, Messern und sonstigen zu Angriffs- 
oder Verteidigungszwecken speziell angefertigten Verbrechenswerkzeugen verboten.

Welche Bestimmungen gibt es bezüglich sexueller Kontakte zu Jugendlichen?
Welche Altersbeschränkungen gibt es?

Türkisches Strafgesetzbuch Nr. 765 veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 320 vom 13.03.1926 
(Änderung 09.07.1953 - 6123/1 md.)
Art. 414: 
Der sexuelle Missbrauch von Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, wird mit einer Zuchthausstrafe von nicht unter 5 Jahren geahndet. Handelt es sich 
dabei um eine minderjährige Person (unter 18 Jahren), die im Falle von Gewaltanwen-
dung oder Bedrohung aufgrund einer geistigen oder körperlichen Krankheit, einer sons-
tigen Handlung des Täters oder eines listigen Mittels des Täters keinen Widerstand leis-
ten kann, wird diese Tat mit einer Zuchthausstrafe von nicht unter 10 Jahren bestraft.
Art. 416: 
Liegt kein schwererer Tatbestand vor, wird der mit Zustimmung erfolgte Beischlaf mit 
Minderjährigen mit einer Zuchthausstrafe zwischen sechs Monaten und drei Jahren be-
straft.

Quelle: Botschaft der Republik Türkei (3/2004)


